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Kern des neuen Gesetzes 
ist ein Rechtsanspruch auf 
fünf Kilogramm subventio-

niertes Getreide pro Person und Mo-
nat (Reis, Weizen, Hirse für jeweils 
drei, zwei bzw. eine indische Rupie 
pro Kilogramm) für 67 Prozent der 
indischen Bevölkerung (75 Prozent 
der ländlichen, 50 Prozent der städ-
tischen Bevölkerung). Für die beson-
ders Bedürftigen kommen weitere 
zehn Kilogramm subventioniertes 
Getreide pro Familie hinzu. Darüber 
hinaus beinhaltet das Gesetz weitere 
Maßnahmen wie kostenlose Mahl-
zeiten für Kinder, Schwangere und 
stillende Mütter.

Die Regierung hätte Diskussion 
und Abstimmung während der darauf 
folgenden Sitzungsperiode (Mitte Juli 
2013) durchführen können, entschied 

sich aber, das Gesetz auf dem Verord-
nungsweg (presidential ordinance) einzu-
setzen. Auf diese Weise entgeht sie ei-
ner breiten Diskussion um das Gesetz 
vor den Wahlen 2014 und muss keine 
Zugeständnisse an seinen Inhalt ma-
chen. Gleichzeitig erhofft sich die Re-
gierung durch dieses eilige und unab-
gestimmte Vorpreschen, Stimmen der 
armen Bevölkerung zu gewinnen.

Die indische Regierung schreibt 
mit diesem Gesetz Geschichte. In-

dien zählt nun zu einem der weni-
gen Länder der Welt, in welchem es 
die rechtlich bindende und vor Ge-
richt einklagbare Verpflichtung gibt, 
Nahrungsmittel an die Bevölke-
rung zu verteilen. In einem Land, 
in welchem der dramatische Ernäh-
rungsnotstand eines großen Teils 
der Bevölkerung nie eine angemes-
sene Bedeutung erfuhr, schafft das 
neue Gesetz nun einen breiten Rah-
men von Rechtsansprüchen für einen 
Großteil der indischen Bevölkerung. 

Wird das Menschenrecht auf Nahrung  
in Indien Realität?
Indiens Gesetz zur Ernährungssicherung

Sabine Pabst

Indien beeindruckt seit 1997 mit einem kontinuierlichen Wirtschaftswachstum von teil-
weise weit über sieben Prozent. Gleichzeitig lebt nach wie vor ein großer Teil der in-
dischen Bevölkerung in Armut. Die Hälfte aller Kinder in Indien ist unterernährt, mehr 
als die Hälfte aller Frauen leiden an Blutarmut. Dabei verrotten aufgrund schlechter 
Lagerbedingungen große Mengen an Getreidevorräten. Schließlich werden viele Millio-
nen Tonnen Getreide trotz Armut im eigenen Land exportiert. Auf immer mehr landwirt-
schaftlichen Flächen werden Cash Crops angebaut, gleichzeitig verlieren viele Kleinbau-
ern und –bäuerinnen, vor allem Adivasis, Zugang zu Land und zu anderen natürlichen 
produktiven Ressourcen wie zu Wald und Gewässern. In dieser Situation wurde am 5. Juli 
2013 eine neue Rechtsverordnung zur Ernährungssicherung1 von der indischen Regie-
rung verabschiedet. Grundlage derselben ist der Entwurf zum nationalen Ernährungs-
sicherungsgesetz (National Food Security Act), welcher am 2. Mai  im Parlament einge-
bracht worden war, allerdings nicht diskutiert und abgestimmt werden konnte. Mit der 
Rechtsverordnung wird das 
genannte Gesetz nun bis zur 
nächsten parlamentarischen 
Sitzung vorläufig in Kraft ge-
setzt, dann muss es vom Par-
lament ratifiziert werden.
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Rund 800 Millionen Menschen haben 
damit Anspruch auf stark subventio-
niertes Getreide. Positiv und neu ist, 
dass nicht nur Reis und Weizen ver-
teilt werden, sondern auch Hirse, eine 
im Zuge der Grünen Revolution stark 
vernachlässigte Pflanze, deren Anbau 
großes Potential insbesondere ange-
sichts von Wasserknappheit und Kli-
mawandel hat.

Erklärte Zielsetzung des Gesetzes 
ist es zwar, Zugang zu quantitativ 
und qualitativ ausreichender Nah-
rung zu gewährleisten, allerdings 
setzt es nicht an den Kernursachen 
von Hunger und Unterernährung in 
Indien an. Kritiker drängen deshalb 
auf eine Ausweitung und Einbezie-
hung von Themenbereichen wie Zu-
gang zu Land, Wasser und Beschäf-
tigung. Andere kritische Stimmen 
heben hervor, dass es in Indien nicht 
an guten Gesetzen mangelt, sondern 
diese häufig nicht umgesetzt werden. 
Sie bezweifeln, dass dies bei dem neu-
en Gesetz anders sein wird.

Wie fing es an?

Das Gesetz zur Ernährungssiche-
rung ist das Ergebnis jahrelanger in-
tensiver Debatten in Politik, Zivil-
gesellschaft und Wissenschaft. Seine 
Ursprünge reichen zurück ins Jahr 
2001: Damals reichte die Organisa-
tion PUCL (People’s Union for Civil Li-
berties), Rajasthan, eine Petition (public 
interest litigation) beim indischen Ober-
sten Gerichtshof ein, in der sie die 

Regierung aufforderte, das Recht auf 
Nahrung für die hungernde Bevölke-
rung zu gewährleisten, insbesonde-
re vor dem Hintergrund der riesigen 
verrottenden Getreidevorräte2 des 
Landes.3 PUCL forderte, diese un-
verzüglich an die hungernde Bevöl-
kerung zu verteilen. Dabei berief sich 
die Organisation auf die indische Ver-
fassung, insbesondere auf Artikel 21, 
welcher das fundamentale Recht auf 

Leben garantiert, und entsprechend 
der Argumentation von PUCL, da-
mit auch das Recht auf Nahrung ein-
schließt. In dem allgemein als Right to 
Food Case bekannten Fall folgte das  
Oberste Gericht dieser Argumentati-
on, und erkannte das Recht auf Nah-
rung als fundamentales Recht an.

Seitdem hat der indische Oberste Ge-
richtshof mehr als 40 Anordnungen 

Getreide wird mancherorts noch von Hand 
geschnitten.

Die trocknenden Chilischoten werden 
gewendet.

Mutter mit Kind in der Küche. 
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(interim orders) verfügt. Unter anderem 
wird angeordnet, diejenigen zu identi-
fizieren, die Unterstützung benötigen; 
und diese Personen in bereits existie-
rende nahrungsrelevante Programme 
(wie etwa Targeted Public Distributi-
on System, Antyodaya Anna Yojana, Inte-
grated Child Development Scheme, Midday 
Meal Scheme) einzubeziehen. Ein we-
sentliches Element der Anordnungen 
des höchsten Gerichts ist, dass die-
se Programme zu Rechtsansprüchen 
werden, die die Bevölkerung einfor-
dern kann. Um ein Monitoring der 
Programme zu gewährleisten, wurde 
die Einrichtung der Posten von Be-
auftragten zum Recht auf Nahrung 
(Right to Food Commissioners) festgelegt.

Im Zusammenhang mit dieser Petiti-
on und den Anweisungen des Ober-
sten Gerichtshofs forderte insbeson-
dere die indische Kampagne zum 
Recht auf Nahrung (Right to Food Cam-
paign) ein umfassendes Gesetz zum 
Recht auf Nahrung.

Menschenrechtliche  
Verpflichtungen

Die Ernährungssicherung gesetz-
lich zu verankern ergibt sich aus den 
Verpflichtungen der von Indien rati-
fizierten internationalen Menschen-
rechtsinstrumente. Indien hat unter 
anderem die folgenden wesentlichen 
Menschenrechtspakte ratifiziert, aus 
welchen sich Verpflichtungen für die 
Realisierung des Rechts auf Nahrung 
ableiten: 

 ● Internationaler Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (Artikel 11),

 ● Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung 
der Frau (Artikel 24 und 27),

 ● Übereinkommen über die Rech-
te des Kindes (Artikel 12 und 14). 

Die Definition des Rechts auf Nah-
rung nach dem Allgemeinen Kom-
mentar 12 (General Comment 12)4  
beinhaltet unter anderem die Respek-
tierung, den Schutz und die Gewähr-

leistung des Zugangs zu Land oder 
anderen Ressourcen, sowie die di-
rekte Bereitstellung für alle diejeni-
gen, die nicht in der Lage sind diese 
Ressourcen zu nutzen. 

Auch die indische Rechtslage bie-
tet bereits eine gute Grundlage, Er-
nährungssicherheit und das Recht auf 
Nahrung zu gewährleisten. Artikel 21 
der indischen Verfassung garantiert 
das Recht auf Leben und persönliche 
Freiheit, Artikel 47 betont, dass die 
Verbesserung der Ernährungssituati-
on und des Lebensstandards zu den 
vordringlichsten Staatenpflichten ge-
hören.

Insbesondere die folgenden in-
dischen Gesetze decken wesentliche 
Aspekte ab, die für die Realisierung 
des Rechts auf Nahrung in Indien 
fundamental sind:

 ● Mahatma Gandhi National Rural 
Employment Guarantee Act (MGN-
REGA)

 ● Minimum Wages Act, Forest Rights 
Act, Right to Information Act

 ● Constitution (73rd Amendment) Act 
regarding Panchayat Raj

 ● 73rd Constitutional Amendment and 
its Extension to Fifth Scheduled Are-
as by PESA

 ● Disability Act
 ● Caste and Scheduled Tribe (Prevention 

of Atrocities) Act
 ● Protection on Human Rights Act

Kritik am neuen Gesetz

Die größte Kritik von Seiten derjeni-
gen, die sich für die Verwirklichung 
des Rechts auf Nahrung in Indien 
einsetzen, ist, dass es sich zwar um 
ein Gesetz zur Nahrungsanspruchs-
berechtigung handelt, aber nicht um 
ein Gesetz zum Recht auf Nahrung. 

Es ist kein Zeitrahmen für die Um-
setzung der Bestimmungen fest-
gelegt; weiterhin bleibt ein Teil der 
Bevölkerung ausgeschlossen (33 Pro-
zent), das Gesetz findet keine univer-
selle Anwendung.

Die zu verteilenden Getreidemen-
gen (fünf Kilogramm pro Erwach-
senen pro Monat) liegen weit unter 
dem, was vom Indian Council for Medi-
cal Research für eine ausreichende Er-
nährung empfohlen wird5, welcher 
von einem durchschnittlichen Bedarf 
von 14 Kilogramm pro Erwachsenen 
(Kinder: sieben Kilogramm) und Mo-
nat ausgeht. Abgesehen von der Men-
ge des verteilten Getreides wird auch 
kritisiert, dass weitere, für eine ausge-
wogene Ernährung wesentliche Be-
standteile wie Hülsenfrüchte oder Öl, 
nicht vorgesehen sind.

Für die Verwirklichung des Men-
schenrechts auf Nahrung ist der aus-
schließliche Fokus auf das Public Dis-
tribution System nicht ausreichend, 
wesentlich wären Respektierung, 
Schutz, und Gewährleistung des Zu-
gangs zu Ressourcen (Land, Wasser, 
Wald, Saatgut), von landwirtschaft-
lichem Land sowie Einkommens-
möglichkeiten.

Privatisierung und Kommerzia-
lisierung bei der Nahrungsmittel-
verteilung wird durch Hygienevor-
schriften und Bestimmungen über 
Mikronährstoffe (energ y dense food for-
tified with micronutrients) Vorschub ge-
leistet. Solche quantitativen Festle-
gungen können nur durch industrielle 
Herstellungsprozesse erfüllt werden. 
Dadurch bleibt kaum Raum für die 
Versorgung durch lokale Selbsthilfe-
gruppen. Diese Klausel steht auch im 
Widerspruch zu den Anordnungen 
des Obersten Gerichtshofs im Right to 
Food Case, nach dem Privatunterneh-
mer nicht in die Programme invol-
viert werden sollten.

Auch sonst nimmt das Gesetz kei-
nen Bezug auf die rechtlich bin-
denden Anordnungen des Höchsten 
Gerichts im Right to Food Case, und 
fällt in weiten Bereichen hinter diese 
zurück.

Das Gesetz ist nicht eindeutig im 
Hinblick auf die Berechtigung von 
Müttern mit mehr als zwei Kindern, 
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und ermöglicht in seiner jetzigen 
Form eine Benachteiligung dieser. 
Landwirtschaftliche Unterstützung 
und Produktionsanreize (insbesonde-
re auch die Förderung ökologischer 
Anbaumaßnahmen), sowie der Schutz 
von landwirtschaftlich genutzem 
Land werden vernachlässigt, trotz ih-
rer Schlüsselrolle bei der Ernährungs-
sicherung. Es gibt beispielsweise For-

derungen, nach denen mindestens 80 
Prozent der subventionierten Nah-
rungsmittel aus lokaler Produktion 
stammen sollten.

Die für eine gesunde Ernährung we-
sentlichen Themen Hygiene, Trink-
wasser und Gesundheit sind ebenfalls 
nicht angemessen berücksichtigt. Da-
rüber hinaus fehlen Provisionen zur 
Unterstützung von Älteren, sowie für 
Obdachlose und andere Notleidende.

Der vorgesehene Beschwerdeme-
chanismus ist zu schwach, dezentrale 
Strukturen (beispielsweise auf Pancha-
yat- oder Blockebene) sind nicht vor-
gesehen, ebenso fehlt die Einrichtung 
einer unabhängigen Institution für 
die Überwachung der Einhaltung der 
Bestimmungen unter Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft.

Aus menschenrechtlicher Sicht wäre 
die Einrichtung einer Institution für 
die umfassende Koordination einer 
Ernährungssicherungsstrategie un-
umgänglich, um die die Kohärenz 
verschiedener Politikbereiche zu ge-

währleisten. So wäre es wichtig, dass 
die Handelspolitik in erster Linie die 
Ernährungssicherheit berücksichtigt.

Fazit

Leider bleibt das Gesetz in seiner 
jetzigen Form weit hinter den Er-
wartungen zurück, endlich eine 
umfassende Gesetzgebung zu ver-
abschieden, um Hunger und Unter-
ernährung in Indien wirksam und 
nachhaltig zu bekämpfen. Das Ge-
setz hat nur wenig mit dem gemein, 
was ursprünglich als Entwurf von der 
Kampagne zum Recht auf Nahrung 
entwickelt wurde. Die Regierung hat 
den Umfang des neuen Gesetzes fast 
ausschließlich auf das staatliche Ver-
teilungssystem beschränkt. Ernäh-
rungssicherheit kann jedoch nicht 
getrennt von den Fragen des Rechts 
auf Zugang zu natürlichen Ressour-
cen, angemessenem Lohn, und einem 
chancengerechten Sozialsystem be-
trachtet werden. Diese Aspekte 
sollten bei einem Gesetz zu Ernäh-
rungssicherung angemessen berück-
sichtigt werden. Im Idealfall könnte 
ein solches Gesetz Synergien mit be-
reits bestehenden Gesetzen herstel-
len und einen übergeordneten Rah-
men schaffen, wobei die Realisierung 
des Rechts auf Nahrung klare Priori-
tät hätte.

Oben: Frau mit Hirse-Kolben.
Unten: Bäuerin mit einer Schale voll 
           Körnern. 
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